
SAT·ZUNG 

§ 1
Name, Sitz und Geschäftsjahr 

Der VereiD. führt den Namen,· 

Is landpferde-Rei ter Bremen-Schwanewede e. V. 

Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Bremen 
einzutragen„ Sein Bitz ist .8triekenkamp 4, 2820 Bl emen 71. Das 
Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr .. 

§ 2
Mitgliedschaft in der Dachorganisation 

Der Verein beantragt die Mitgliedschaft 

a) im Landesverband der Islandpferde Reiter- und Züchtervereine
Hannover-Bremen e. V.

c) im Bremer Rei te.nrerba I::ld @. rr.

§ 3
Zweck und Aufgabe des Vereins 

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster- Linie 
eigemvirtschaftliche Zwecke und hat u.nmittelbar gemeinniitziqe 
Ziele im Sinne der Gemeinnützungskeitsordnung vom 24. Dez. 1953 
(von§ 52 der Abgabenordnung vo.n 1977) und zwar durch Förderung 

' des Volkssports auf dem Gebiete des Reitsports, der Freizeit-
·reiterei und des Tierschutzes. Der Verein will die Islandpferde­
;,ceite.rei im Sinne eines Ausgleichspor.ts und Vertiefung der Tier­
und Naturliebe fördern. Weiter will der Verein Aufklärung i.iber die
Haltung u11d Zucht des Islandpferdes geben und insbesondere die
Ausbildung von Pferd und Reiter in den Spezialgangarten Tölt und
Paß fördern. Der Verein führt diese AuEgabe vorwiegend mit Kursen,
Vorträgen, Ausrichtung von Lei stungswettbeiverben und Freizeit­
reitertreffen· durch, wobei die sportliche Arbeit von reinem
Idealismus auf der Grundlage des Amateurgedankens u.nte'r f"1ahru:ig
s,portlicher Disziplin und Ordnurig getragen wird.

§ 4
Mitgliedschaft im Verein

Die Mitgliedschaft ist freiwillig. 
Der Verein besteht aus: 

a) Ordent 1 i cl1en Mi tg 1 i edern
b) außerordentlichen 11itgliedern
c) Ehrenmitgliedern
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zu a) 
Ordentliche Nitglieder können alle Personen werden, die sich aktiv 
an dem in§ 3 dieser Satzung aufgeführten Zweck beteiligen„ 

zu b) 
Außerordentliche Hitglieder können Freunde und Förderer des Ver­
eins we�den f die bereit sind� die Bestrebungen des Vereins zu 
unterstützen „ Dies können sowohl natürliche als auch juristische 
Personen sein„ 

zu c) 
Zu Ehrenmitgliedern können um die Förderung des Vereins besonders 
verdiente Persönlichkeiten durch die 11.itgliederversammlung ernannt 
werden. 

§ 5
Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Antrag auf Aufnahme als ordentliches oder außerordentliches
11itglied ist in schriftlicher Form bei der Geschäftsstelle des 
Vereins zu stellen. 

Der Antragsteller ist verpflichtet, bekanntzugeben, ob,er in einem 
anderen Islandpferde-Verein Mitglied ist oder war oder Antrag auf 
Mitgliedschaft gestel 1 t hat. 

2. über die Aufnahme entscheidet der Vorstand allein u11d end­
gültig„ Gri.inde für eine etwaige Ablehnung der Mitgliedschaft
brauchen vom Vorstand nicht bekanntgegeben zu werden.

§ 6

Erlöschen der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt: 

a) durch den Tod des Mitgliedes }

b) durch den Austritt} der nur zum Ende des laufenden Geschäfts­
jahres erfolgen kann und spätestens 3 Honate vorher der
Ge$chäftstel le schriftlich mitgeteilt werdfm mu/3 1 

c) durch Ausschluß f der aus wichtigen Griinden durch den Vorstand
erklärt werden kann. Gegen den Ausschluß ist eine Berufung bei der
Hitgliederversammlung möglich.

Durch den Austritt oder Ausschluß ausscheidende Mitglieder sind 
zur Leistung von Beiträgen und sonstigen von der Mitglieder­
versammlung festgelegten Abgaben an den Verein bis zum Ablauf des 
Geschäftsjahres verpflichtet, in dem sie ausscheiden. 

!fit dem Austritt oder Ausschluß erlöschen alle Rechte gegenüber 
dem Verein =' Seine.n Pflichten dem Verein gegenüber hat der 
Ausgeschiedene bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres nach­
zukommen. 
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§ 7
Beiträge 

Die Höhe der Mitgliederbeiträge wird im Bedarfsfalle von der 
Mitgliederversammlung festgesetzt. Der Mitgliedsbeitrag ist auch 
bei Eintritt im Laufe des Jahres stets für das ganze Jahr zu 
entrichten„ 

Ehrenmitglieder sind von der Zahlung der 11itgliedsbeiträge 
befreit. 

§ 8
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder haben das Recht: 

a) alle Einrichtungen des Vereins satzungsgemäß zu benutzen ✓

b) an den Versammlungen des Vereins nach den geltenden
Bestimmungen teilzunehmen,

c) auf volle Unterstützung und Förderung durch den Verein im
Rahmen der Satzung

Die .Mitglieder sind verpflichtet: 

a) die Satzung einzuhalten und Anordnungen des Vereins zu befolgen
b) durch tatkräftige Mitarbeit die Bestrebungen des Vereins zu

befolgen
c) die festgesetzten Beiträge bzw. Gebühren zu zahlen
d) keinerlei ehrenrührige Handlungen zu begehenj die dem Ansehen

des Vereins abträglich sjnd.

§ 9
Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung
2 „ der Vorsta11d
3. die Rechnungsprüfer

§ 10
Die H1tgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 

Es sind: 
1. die Jahreshauptversammlung,
2. die außerordentliche Mitgliederversammlung

Die Jahreshauptversammlung mu/3 jährlich stattfinden und ist 
spätestens innerhalb von 4 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres 
durchzuführen. 
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Alle Nitgl:J.ederversammlungen werden durch den Vorsitzenden., bei 
dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter 1 einberufen und 
geleitet. 

Die Einladungen an die Mitglieder zu den Mitgliederversammlungen 
folgen schriftlich 1 und zwar mindestens 2 Wochen zuvor1 wobei das 
Datum des Poststempels fiir die Fristwahrung entsche1dend ist„ Hit 
der Einladung ist den Mitgliedern die Tagesordnung der 
Hitgliedersversammlung zu übersenden. Die Tagesordnung der 
Mitgliederversammlung zur Jahreshauptversammlung muß mindestens 
folgende Tage�ordnungspunkte enthalten. 

a) Feststellung der Stimmliste
b) Bericht des Vorsitzenden über das abgelaufende Geschäftsjahr
c) Bericht des Schatzmeis.ters über das abgelaufende Geschäftsjahr
d) Bericht der Rechnungsprüfer
e) Entlastung der Vorstandes
f) Genehmigung des Haushaltsvoranschlages
g) Wahlen
h) Anträge
i) Verschiedenes

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens 8 Tage vor .der 
Versammlung beim Vorsitzenden eingegangen sein. Wenn die 
Mitgliederversammlung die Dringlichkeit eines Antrages bejaht, ist 
dieser Antrag auch ohne vorherige Übersendung als Dringlichkeits­
antrag in der Mitgliederversammlung zuzulassen. 

Außerordentliche. Hitgliederversammlung.en werden auf Beschluß des 
Vorstandes einberufen oder dann, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder den Antrag unter Angabe eines Grundes stellt. 

In der Mitgliederversammlung und den sonstigen Gremien des Vereins 
hat jedes anwesende ordentliche Mitglied ab dem 16. Lebensjahr 
eine Stimme, soweit es nicht mit seinen·Beitragsverpflichtungen 
mehr als ein Jahr im Rückstand ist. Stimmenübertragung ist unzu­
lässig. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen stimmberechtigten beschlußfähig/ sie entscheidet 

\ regelmäßig mit einfacher Hehrheit. Stimmengleichheit gilt als 

\... Ablehnung .. 

über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das 
vom Schriftführer und einem weiteren Vorstandsmitglied zu unter­
zeichnen ist und der nächstfolgenden Mitgliederversammlung zur

Genehmigung vorzulegen ist. Die Protokolle müssen über den Gang 
der Verhandlungen und sämtliche gefaßten Beschlüsse einer 
Mitgliederversammlung Auskunft geben. 
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§ ll
Der Vorstand 

Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 

lq dem Vorsitzenden 
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2. dem stellvertretenden Vorsitzenden
3* dem Pressewart
4. dem Schatzmeister
5. dem Schriftführer
6. dem Sportwart
7. dem Jugendwart
8. dem Freizeitwart

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für jeweils vier 
Geschäftsjahre gewählt. Jedes zweite Jahr scheidet die Hälfte der 
Mitglieder des gesamten Vorstandes aus, in ungeraden Jahren, die 
unter den ungeraden Ziffern aufgeführten. Die Wahl des ersten 
Vorsitzenden wird von einem von der Mitgliederversammlung zu 
bestimmenden Wahl leite� geleitet. Die Wahlen erfolgen in der Regel 
durch Handzeichen. Auf Antrag eines Mitgliedes kann auch durch 
Stimmzettel gewählt werden. Jedes Mitglied des Vorstandes ist 
einzeln zu wählen. Wählbar sind alle stimmberechtigten Vereins­
mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Wiederwahl ist 
zulässig. 

Wahlberechtigt sind alle Nitglieder, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. 

Die Zusammenlegung von Vorstandsämtern ist zunissig. 

Der Vorsta11d bleibt bis zu seiner Neuwahl auch nach Ablauf einer 
regulären Amtszeit im Amt. 

§ 12
Aufgaben des Vorstandes und seiner Mitglieder 

1. Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder, dem
Vorsitzenden und sein Stellvertreter, vertreten. Sie bilden im 
Sinne der§§ 26 ff BGB den Vorstanq. Sie allein vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich in der Stellung eines 
gesetzlichen Vertreters. Ihnen obliegen außerdem die in dieser 
Satzung besonders aufgeführten Befugnisse. 

2. Die Aufgaben des Gesamtvorstandes sind besonders:

a) die Fes�legung der Tagesordnung für die Mitgliederversammlung
b) die Ausübung von in dieser Satzung ausdrücklich eingeräumten

Befugnissen,
c) das Treffen aller notwendigen Entscheidungen� soweit diese

nicht nach den Bestimmungen dieser Satzung ausdrücklich anderen
Vereinsorganen vorbehalten sind,

d) das Aufstellen des Jahresveranstaltungsplanes und dessen
Durchführung
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3. Die Aufgabe des Pressewarts ist die laufende Berichters·tattu11g
l'.iber al 1 e A.ktivi täten innerhalb und laußerl1alb des Vereins„ die 
werbewirksc1me Ankündigung und Berichterstattung von Kursen und 
Turnieren und den sonstigen Zielen des Vereins. 

4. Die Aufgabe des Schriftfii.hrers ist die A11fertigung von
Sitzungsniederschriften von Vorstandssitzungen und Mitglieder­
versammlungen sowie die Erledigung des .laufenden Schriftve.rke11rs., 
soweit dieses nicht zum Aufgabenbereich des Vorstandes und der 
Geschäftsstelle gehört. 

5. Die Aufgabe- des Schatzmeisters ist die ordnu119·sgemä.ße Kasse11-
fi.ihrung und Rechnungslegung sowie die Erstattung des Geschäfts­
berichts und des Haushaltsvoranschlages. auf der Jahres.haupt­
versammlung und der erforderlichen Geschäftsberichte auf den 
Vorstandss.i tzungen. 

6. Vorstandssitzungen werden durch den Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung durch den Btel 1 vertreter, einberufen. Der Gesamt-: 
·vorstand muß auf Verlangen von mindestens einem seiner M.itglieder
innerhalb eines Monats einberufeli werden.

7. Alle an die öffentlichkeit g·erichteten Informationen in Wort
und Schrift einzelner Vorstandsmitglieder sind zur Wahrung der 
Interessen des Vereins im Simie eines einheitlichen Erscheim.mg-s­
bi 1 des mit den ·vorsitzenden Mi tg 1 i edern vorher abzustimmen. 

§ 13
Geschäftsführung 

Die Geschäfte des Vereins führt der Vorstand gemeinschaftlic.h. Es 
kann hierzu ein Geschäftsführer bestellt und bevollmächtigt 
werden, Es darf niemand durch Verwaltungsausgaben ✓ die dem Zi\recke 
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergtinstigungen begiinstigt werden. 

Sämtliche iimter des Vereins sind Ehrenämter, 

Hittel des Vere.ins dürfen nur ftir satzungsgemäße Ziele· verivendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 

Der Verein unterhält zur Gewährleistung einer ordentl.ichen Arbeit 
eine Geschäftsstelle. 

§ 14
Satzungsänderungen 

1. Satzungsänderungen können nur von der 11itgliederve.rsammlun.g
.beschlossen werden, wenn die Tagesordnung sie vorsieht, Sie 
bediirfen de.r Zustimmung von 3/4 der anwesenden Stimmen. 
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2. Satzung·sänderungen,. die auf Grund behördlicher oder gesetz--
1 i eher Anordm.u-1.g·en erforder 1 i eh sü1d� können durch den Vorstand 
beschlossen werden. 

§ 15
Die Rechnungsprüfer 

Die ... lab.reshauptve.rsammlung wählt jedes Jahr auf die Dauer von zwei 
Jahren einen Rechnungsprüfer. Eine W.iederwah.l ist zulä.ss-ig. Die 
beiden Rechnungsprüfer dürfen kein Amt im Vorstand bekleiden. Sie 
haben mindeste11s einmal im . .lahr vor der 1..Tahreshauptversammlung die 
Buchfiihrung und Kasse des Vereins zu iiberpriifen und der Jahres­
hauptversammlung darüber einen Beric11t zu erstatten. Die 
R.echmrngspriifer haben insbesondere auf die zweckentsprechende
Verwendung der Mittel zu achten und diese in _einer Schlußbemerkung·
in ihrem Bericht zu vermerken"

§ 16
Auflösung und Vereinsvermögen 

Die AuflBsung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Z�eck 
einberufenen Mitgliederversammlung mit 3/4 Hehrheit der anwesenden 
Stimmen beschlossen werden 1 die gleichzeitig zwei Liquidatoren zu 
ernennen hat. 

Im. Fal 1 e der Aurl ösung des Vereins oder bei Wegfal 1 seines i.n 
dieser Satzung festgelegten Zwecks .fäl 1 t etwaiges vorhandenes 
Vermögen des Vereins an eine in § 2 erwäh11te 1 als gemeinniitzi9· 
anerkannte 01-ganisation/ die es zur Förderung und Pf.lege der 
Islandpferde-Reiterei zu verwenden hat. 

§ 17
BGB 

Soweit im Vorstehe1:iden nicht abweichende Regelungen getroffen 
sind/ gelten im übrigen die Bestimmungen des B(irqer 1 i chen Gesetz­
buches. 

§ 18
Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am Tage der 
gericht in Kraft. 

EremenJ 6. Oktober 1993 
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